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A M T L I C H E R   T E I L 
 

Nr. 13 
Verordnung des Landesschulrates für Niederösterreich über die 
Festlegung schulfreier Tage gem. § 2 Abs. 5 NÖ Schulzeitgesetz 

im Schuljahr 2014/2015 
(LSRfNÖ, Zl. I-1031/99-2013, vom 19.9.2013) 

 

Gemäß § 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 1962 (i.d.g.F.) in Verbindung mit  
§ 2 Abs. 5 NÖ Schulzeitgesetz, LGBL 5015-15, werden an den allgemein bildenden 
Pflichtschulen, an denen für alle Klassen und Schulstufen der Samstag schulfrei ist, der  
15. Mai 2015 und der 5. Juni 2015 schulfrei erklärt. 
 

Der Amtsführende Präsident 
H e l m 
Hofrat 

 

 

Verordnung des Landesschulrates für Niederösterreich über die 
Festlegung schulfreier Tage gem. § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz 1985 

für das Schuljahr 2014/15 
(LSRfNÖ, Zl. I-103/113-2013 vom 19.9.2013) 

 
Gemäß § 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 1962 (i.d.g.F.) in Verbindung mit  
§ 2 Abs. 5 des Schulzeitgesetzes 1985 (i.d.g.F.) werden für jene mit Unter- und Oberstufe 
geführten allgemein bildenden höheren Schulen, an denen für alle Klassen und Schulstufen 
der Samstag schulfrei ist, für das Schuljahr 2014/15 der 15. Mai 2015 und der 5. Juni 2015 
schulfrei erklärt. 
 

Der Amtsführende Präsident 
H e l m 
Hofrat 
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A U S S C H R E I B U N G E N 
 

Ausschreibung von Leiterstellen an allgemein bildenden Pflichtschulen 
(LSRfNÖ Zl. I-32900/74-2013) 

 
Im Bereich des Landesschulrates für NÖ werden gemäß § 5 Abs. 1 des 
Landeslehrerdiensthoheitsgesetzes, LGBl. Nr. 2600-2, im Zusammenhang mit § 26 Abs. 3 
und 4 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, in der derzeit geltenden 
Fassung, die im Anschluss angeführten Leiterstellen zur Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Die Stellen dürfen gemäß § 26(1) LDG 1984 nur Landeslehrerinnen/Landeslehrern, bzw. 
gem. § 2(3) Landesvertragslehrergesetz 1966 nur Landesvertragslehrerin-
nen/Landesvertragslehrern verliehen werden, die die Ernennungserfordernisse für die be-
treffende Stelle erfüllen. 
 
Gemäß § 26(5) LDG 1984 sind die an die NÖ Landeslehrerkommission für allgemein 
bildende Pflichtschulen zu richtenden Bewerbungsgesuche innerhalb der Bewerbungsfrist 
im Dienstweg einzureichen. Als Tag der Ausschreibung gilt der Tag der Verlautbarung im 
Verordnungsblatt des Landesschulrates für NÖ. 
 
Die Bewerbungsfrist dauert vom 27. September 2013 bis einschließlich 18. Oktober 
2013. 
 
Für ein diesbezügliches Gesuch sind die Bewerbungsformulare, die als Download auf 
der Homepage des Landesschulrates für Niederösterreich zur Verfügung stehen, zu 
verwenden. http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/landesbereich 
 
Beim Besetzungsverfahren der Leiterstellen kommen die vom Kollegium des Landesschul-
rates für NÖ beschlossenen „Richtlinien über das Verfahren bei der Bewerbung um eine 
Leiterstelle“ und die „Verfahrensschritte“ (Verlautbarung im VOBL. vom 22. März 1993, Stück 
III; Erlass Nr. 15 sowie VOBL. vom 13.11.1996, Stück XIII; Erlass Nr. 47) zur Anwendung. 
 
Allen Bewerberinnen und Bewerbern um eine Leiterstelle wird die Möglichkeit geboten, vor 
der NÖ Landeslehrerkommission für allgemein bildende Pflichtschulen ihre Motive zur 
Bewerbung und ihre Vorstellungen darzulegen. Diese Anhörung ist Bestandteil des Verfah-
rens. Die Einladung erfolgt durch die NÖ Landeslehrerkommission. 
 
Die Anhörungen werden voraussichtlich ab der 45. Kalenderwoche 2013 in den 
Räumlichkeiten der NÖ Landeslehrerkommission für allgemein bildende 
Pflichtschulen durchgeführt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass dem Schulforum die Bewerbungen zur Stellungnahme 
übermittelt werden. 
 
Jene Bewerberinnen und Bewerber, denen tatsächlich eine Leiterstelle verliehen wird, 
werden seitens der Pädagogischen Hochschule NÖ zu einer verpflichtenden Fortbildung für 
neu ernannte Leiterinnen und Leiter eingeladen. Dieses Seminar unter dem Titel 
„Basiswissen Schulmanagement“ findet von 08. Jänner 2014 bis 10. Jänner 2014 täglich in 
der Zeit von 09:00 – 16:30 Uhr im Hotel Lengbachhof in Altlengbach statt. 
 

http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/landesbereich
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Folgende Leiterstellen gelangen zur Ausschreibung: 
 
Bezirk Baden  VS Teesdorf 
  VS Traiskirchen, Möllersdorf   
 
Bezirk Gänserndorf  NNÖMS Gänserndorf 
  NNÖMS Lassee 
     
Bezirk Horn  VS Irnfritz-Messern  
                                                     eine Mitbetrauung mit der VS Brunn an der Wild 
  ist beabsichtigt 
 
Bezirk Krems-Land  VS Gföhl 
   
Bezirk Melk  NNÖMS Ybbs an der Donau 
 
Bezirk Mistelbach  HS II Laa an der Thaya  
 
Bezirk Mödling  VS Achau   
 
Bezirk St. Pölten-Land  NNÖMS Grünau-Rabenstein 
   
Bezirk Scheibbs  HS Gaming 
  NNÖMS Lunz am See 
  eine Mitbetrauung mit der VS Lunz am See 
  ist beabsichtigt 
 
Bezirk Tulln  VS Atzenbrugg, Heiligeneich 
  VS Königstetten 
   
Bezirk Wr. Neustadt-Land  VS Pernitz 
  HS Hochneukirchen-Gschaidt 

eine Mitbetrauung mit der VS Hochneukirchen-Gschaidt 
ist beabsichtigt 

 
Bezirk Wien-Umgebung  HS Fischamend                                                    
          

 
Für den Amtsführenden Präsidenten 

 HR Mag. Koprax 
Landesschulratsdirektor 

 

 

 

 



 VOBl. d. LSR f. NÖ – Stück 12/2013 

 

 

 84 

 
Ausschreibung einer Leiterstellvertreterstelle an  

berufsbildenden Pflichtschulen 
(LSR. f. NÖ, Zl. I-32901/36-2013) 

 
Im Bereich des Landesschulrates für NÖ kommt an folgender Berufsschule eine 
Stellvertreterin der Leiterin /ein Stellvertreter der Leiterin gemäß § 52 Abs. 11 LDG 1984 zur 
Neubesetzung. Die Besetzung soll im Wege einer Betrauung erfolgen. 
 

Landesberufsschule Neunkirchen 
 

Als Stellvertreterin der Leiterin/Stellvertreter der Leiterin an Berufsschulen kann nur eine 
Landeslehrerin/ein Landeslehrer der Verwendungsgruppe L2a2 bzw. nur eine 
Landesvertragslehrerin/ein Landesvertragslehrer, die/der die besonderen Ernennungs-
erfordernisse erfüllt, auf die Dauer der gesetzlichen Voraussetzungen betraut werden. 
 
Für die Besetzung dieser Stelle in Form einer Betrauung kommen nur Bewerberinnen/ 
Bewerber in Betracht, die eine mehrjährige Tätigkeit an einer berufsbildenden Pflichtschule 
mit hervorragenden pädagogischen Leistungen nachweisen können. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Bewerber/innen ein internes Objektivierungsverfahren, das die 
erforderlichen Kompetenzen (Kommunikative Kompetenz, Antrieb und Initiative im Beruf, 
Organisationsfähigkeit, Delegationsfähigkeit, Teamorientierung und Entscheidungsfreude, 
Konfliktfähigkeit) für Leiterstellvertreterinnen/Leiterstellvertreter überprüft, durchlaufen 
müssen. Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen wären 
wünschenswert. Eine Darlegung der Vorstellungen über die künftige Tätigkeit in der Funktion 
ist erwünscht, weitere Unterlagen können angeschlossen werden. 
 
Für die an den Landesschulrat für NÖ und an den Gewerblichen Berufsschulrat für NÖ 
zu richtenden Bewerbungsgesuche sind die Bewerbungsformulare, die als Download auf 
der Homepage des Landesschulrates zur Verfügung stehen, zu verwenden.  

http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/landesbereich 

Als Tag der Ausschreibung gilt der Tag der Verlautbarung im Verordnungsblatt des 
Landesschulrates für Niederösterreich. 
 
Letzter Bewerbungstag ist der 11. Oktober 2013. Nicht rechtzeitig eingebrachte 
Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht. 
 
Da der Frauenanteil bei den Stellvertreterstellen an berufsbildenden Pflichtschulen nicht 50 
Prozent erreicht, werden insbesondere Lehrerinnen, die die besonderen Erfordernisse für die 
ausgeschriebene Stellvertreterstelle erfüllen, eingeladen, sich um diese zu bewerben. 

 
Für den Amtsführenden Präsidenten 

HR Mag. Koprax 
Landesschulratsdirektor 

 

 

 

http://www.lsr-noe.gv.at/downloads/landesbereich
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N 
 
 

TITELVERLEIHUNGEN 
 
Der Bundespräsident hat MMag. DDr. Leopold Kogler, FI beim LSR f. NÖ, den Berufstitel 
Hofrat verliehen. 
 
 
Der Bundespräsident hat den Berufstitel Oberstudienrätin verliehen: 
Mag. Rita Graßl, Prof. am BORG Krems; 
Mag. Elisabeth Sam, Prof. am BORG Krems. 
 
 
Der Bundespräsident hat den Berufstitel Schulrätin/Schulrat verliehen: 
Helga Balog, VOL an der VS Wolkersdorf im Weinviertel; 
Josef Binder, HOL an der NNÖMS Gaweinstal; 
Bettina Fehrle, VOL an der VS Wolkersdorf im Weinviertel; 
Wolfgang Haidin, HOL an der NNÖMS Seitenstetten; 
Emiliane Hensel, HOL an der NNÖMS Gaweinstal; 
Brigitte Lehner, HOL an der HS Neunkirchen, Schoellerstraße; 
Gerlinde Limbacher, MA, HOL an der NNÖMS Mödling, Jakob Thoma-Straße; 
Sylvia Machata, VOL an der VS Maria Enzersdorf am Gebirge, Südstadt; 
Eveline Marchart, HOL an der HS Auersthal; 
Klaus Müller, ehem. HOL an der NNÖMS Seitenstetten; 
Friederike Müllner, VOL an der VS St. Margarethen an der Sierning; 
Marianne Rodharth, VOL an der VS Mödling, Hyrtlplatz; 
Ulrike Schmitt, ehem. ROL an der VS Guntramsdorf, Dr. Karl Renner-Straße; 
Kornelia Schranz, VOL an der VS Wr. Neustadt, Herzog Leopold-Straße; 
Beate Vielkind, HOL an der HS Groß Gerungs; 
Peter Völker, ehem. HOL an der NNÖMS Dr. Theodor Körner II St. Pölten; 
Andrea Wohlfarter-Höbarth, SOL an der VS Krems, Hafnerplatz; 
Elisabeth Zechmeister, HOL an der HS Neusiedl an der Zaya. 
 
 

ERNENNUNGEN 
 
Der Bundespräsident hat OStR Mag. Günter Czetina, Prof. am BG u. BRG Gmünd, mit 
Wirksamkeit vom 1.10.2013 zum Direktor des BG u. BRG Gmünd ernannt. 
 
 

ANERKENNUNGEN 
 
Der Landesschulrat für NÖ hat Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
Dipl.-Päd. Aloisia Falschlehner, FV an der HLW Hollabrunn; 
OSR Brigitte Friesl, FOL an der HLW Wr. Neustadt; 
Maria Gruber, Vtl. am BRG Waidhofen/Ybbs; 
DI Gisela Gundacker, Natur im Garten, Umweltschutzverein Bürger und Umwelt St. Pölten; 
Ing. Siegfried Hampölz, GF des Trainingszentrums für Jugendschilauf Waidhofen/Ybbs; 
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OStR Mag. Ulrike Kernstock, Prof. am G u. RG des Institutes Sacré Coeur, Schulstiftung 
der Erzdiözese Wien in Pressbaum; 
Mag. Silvia Kertesz, Prof. am BRG Krems, Ringstr.; 
Peter Loy, FOL an der HTBLA Hollabrunn; 
DI Otto Mandl, Prof. an der HTBLVA Mödling; 
Maria Meier, Vtl. an der HLW u. FW Zwettl, Trägerverein Franziskanerinnen Amstetten; 
Maria Ratheiser, Vtl. am BG u. BRG Zwettl; 
OSR Karl Ringhofer, FOL an der HTBLVA Mödling; 
Ernst Sommer, Vtl. an der HLT Krems; 
Veronika Salzer, VB am BG u. BRG Waidhofen/Thaya; 
Peter Spannbruckner, FOL an der HTBLA Hollabrunn; 
Dipl.-Päd. August Teufl, MA, BEd, Vtl. an der HLT Krems; 
Kathrin Urban, Vtl. an der HILK Hinterbrühl; 
Annemarie Winkelhofer, FOL an der HLM u. HLP Mödling. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


